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OB 8.1 Aargau Ost 

Verweise: OB 1.1 Zürich – Limmattal, OB 8.2 Aargau West, OB 4.1 Gäu 

Grundlagen: Stufe Kanton: Richtplan Kanton Aargau (insb. Kap. M-6.1) 

Allgemeine Informationen 

- Standortkanton: Aargau 

- Betroffene Gemeinden: Suhr, Hunzenschwil, Schafisheim, Staufen, Lenzburg, Hendschiken, 
Dottikon, Hägglingen, Tägerig, Niederwil (AG), Stetten (AG), Remetschwil, Spreitenbach 

- Zuständige Amtsstelle: BAV 

- Betroffene Amtsstellen: ARE, ASTRA, BAFU, BFE kantonale Fachstellen 

- Andere Partner: CST, betroffene Schieneninfrastrukturbetreiber, Betreiber bestehender Ener-
gieversorgungsinfrastrukturen 

Funktion und Begründung 

Als erste Etappe einer neuen unterirdischen Gütertransportanlage im Mittelland ist eine Verbindung 

vom Gäu nach Zürich geplant. Entlang der unterirdischen Linienführung werden Planungsperimeter 

für die Hub-Standorte, die Zwischenangriffe / Unterhaltsstellen und Projektdeponien erschlossen. Im 

Abschnitt Aargau Ost sind zurzeit Perimeter geplant für: 

- 2 Hub-Standorte (Hubs Schafisheim und Spreitenbach); 

- 1 Zwischenangriff bzw. Unterhaltsstelle (ZA/US Hendschiken). 

Vorhaben 

Planungsperimeter a. Hub Schafisheim: Oberirdische Lager- und Umschlagsanlagen sowie übrige 
betriebsnotwendige Anlagen und Verkehrsfläche mit einem Flächenbedarf von ca. 13'000 m2 (CST 
Nutz- und Verkehrsflächen), sowie weiteren ca. 3'000 m2 für mögliche Arealentwicklung; primär zur 
Sammlung und regionalen Verteilung von Gütern. Die Anlage ist durch einen vertikalen Schacht mit 
der unterirdischen Gütertransportanlage verbunden.  

Planungsperimeter b. ZA/US Hendschiken: Installationsplatz für einen Zwischenangriff mit einem 
temporären Flächenbedarf von ca. 44’000 m2 und einem Ausbruchsvolumen von ca. 2.0 Mio. m3 
lose. Die Anlage ist durch einen vertikalen Schacht mit der unterirdischen Gütertransportanlage ver-
bunden. Nach der Inbetriebnahme wird der Schacht als Unterhaltsstelle für Lüftung, Stromversor-
gung und Löschwasser genutzt. Der definitive Flächenbedarf beträgt ca. 4’000 m2. Die Materialbe-
wirtschaftung erfolgt über eine neue Verladeanlage mit Gleisanschluss. 

Planungsperimeter c. Hub Spreitenbach: Oberirdische Lager- und Umschlagsanlagen sowie übrige 
betriebsnotwendige Anlagen und Verkehrsfläche mit einem Flächenbedarf von ca. 14'000 m2 (CST 
Nutz- und Verkehrsflächen); primär zur Sammlung und regionalen Verteilung von Gütern. Die An-
lage ist durch einen vertikalen Schacht mit der unterirdischen Gütertransportanlage verbunden.  

Planungskorridore: Ein unterirdisches System für den vollautomatischen, unbemannten Transport 
von palettisierbaren Gütern verbindet die Anlagen. Es besteht aus einem Tunnel mit einem Durch-
messer von ca. 8 m, und einer Neigung von maximal 3%. Die Tunneltrasse liegt an den Hubs und 
Zwischenangriffen in einer Tiefe von 30 m bis 80 m unter der Oberfläche. Bei der Unterquerung von 
Hügelzügen ist die Überdeckung höher. 

Vorgehen 

Die definitiven Standorte der Hubs wie auch die Linienführung der unterirdischen Gütertransportan-

lage sind durch den Kanton in Abstimmung mit den Standortgemeinden, den betroffenen Bundesstel-

len, den Grundeigentümern und der Betreiberin der unterirdischen Gütertransportanlage festzulegen. 

Dabei sind das BLN-Objekt Nr. 1305 «Reusslandschaft» sowie die ISOS-Ortsbilder «Wildegg», 

«Lenzburg» und «Mellingen» grundsätzlich vor Beeinträchtigungen zu schützen. Bei der weiteren Pla-

nung hat zudem eine Abstimmung mit dem Sachplan Verkehr – Teil Infrastruktur Schiene, dem Sach-

plan Militär, dem Amphibienlaichgebiet AG758 (Kiesgrube Honet) und dem planerischen Grundwas-

serschutz (vgl. kantonale Gewässerschutzkarte) stattzufinden. Die Infrastrukturbetreiberin zeigt die 

Auswirkungen der Anlagen auf Raum, Umwelt und Verkehr (inkl. Bauphase und Baustellenlogistik) 
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auf. Aus Sicht Verkehr ist die Mehrbelastung und Funktionsweise der Verkehrsinfrastrukturen nachzu-

weisen. In der Nähe des Hubs ist beim Nationalstrassenanschluss Aarau-Ost eine detaillierte verkehr-

liche Überprüfung vorzunehmen . Die städtebaulichen Herausforderungen und Lösungen sind ge-

meinsam mit den Standortgemeinden anzugehen. Gebiete mit nutzbaren Grundwasservorkommen, 

Grundwasserschutzzonen und –arealen sind grösstmöglich zu schonen. Die Linienführung muss ge-

gebenenfalls angepasst werden bzw. eine Lösung zum Ersatz betroffener öffentlichen Fassungen mit 

qualitativ einwandfreiem Trinkwasser muss bei Bedarf gefunden werden. Die notwendigen Massnah-

men zum Schutz des Grundwassers müssen in die Planung einbezogen werden. Die benötigten 

Nachweise dazu sind im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens zu liefern. 

 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

− Planungsperimeter Hub Schafisheim    

− Planungsperimeter Hub Spreitenbach 
   

− Planungsperimeter ZA/US Hendschiken 
   

− Planungskorridore Suhr – Schafisheim, Schafisheim – Hendschiken    

− Planungskorridore Hendschiken – Spreitenbach 
   

Hinweise zu den Festlegungen 

Die Umweltbereiche Lärm und Luft werden durch die Zunahme des Verkehrs von 2 – 4 % im Umfeld 
der Lager- und Umschlagsanlagen und auf den Zubringerstrassen beeinträchtigt. Direkte Auswir-
kungen durch den Betrieb des Tunnels auf die Umgebung sind nicht zu erwarten. Bautransporte 
erfolgen wenn immer möglich mit der Bahn oder mittels Förderbandanlage zu einer Ablagerungs-
stelle in unmittelbarer Nähe des Bauschachts/Zwischenangriffs. Die Lager- und Umschlagsanlagen 
werden weitgehend in bzw. anschliessend an der Industrie- und Gewerbezone zu liegen kommen 
und daher die Landschaft nicht massgebend beeinflussen. Die Bodenbeanspruchung (Fläche wie 
auch Qualität) wird gering gehalten. Es ist eine temporäre Beanspruchung von FFF für die Installati-
onsplätze bei Hendschiken (max. 44’000 m2) möglich. Es wird allgemein darauf geachtet, durch das 
Projekt möglichst wenig Landwirtschaftsflächen (FFF) oder Wald zu tangieren und die Anlage in be-
stehende Industrie- und Gewerbeflächen einzubinden. Trafostationen an den Anlagen und Unter-
haltsstellen für die Stromspeisung des Systems werden NIS-konform erstellt. Für die Gefährdungs-
beurteilung von benachbarten öffentlichen Grundwasserfassungen wurde im Rahmen des UVB 1. 
Stufe ein Konzept mit einer vorläufigen Gefährdungsbeurteilung ausgearbeitet. Für das Auflagepro-
jekt werden die ortsspezifischen Massnahmen (Überwachung, Ersatzwasserkonzepte, bauliche 
Massnahmen) ausgearbeitet und im UVB 2. Stufe beurteilt. 

Der Planungsperimeter ZA/US Hendschiken liegt im Gewässerschutzbereich Au. Die Grundwasser-
mächtigkeit ist gering bis mittel. Der Grundwasserstrom fliess von Süden nach Norden. Der Pla-
nungsperimeter tangiert das Oberflächengewässer Krebsbach. Es handelt sich dabei um schüt-
zenswerte Lebensräume gemäss NHV. Somit ist die spezifische Flora und Fauna zu 
berücksichtigen. Es befindet sich kein belasteter Standort im Planungsperimeter. Waldflächen be-
finden sich ebenfalls nicht im Planungsperimeter. Es werden Fruchtfolgeflächen (FFF) tangiert. Die 
Beanspruchung während der Bauzeit ist temporär. Allfällige permanente Beanspruchungen werden 
minimal gehalten und kompensiert. In der Bauphase ist mit einer Zunahme der Belastung durch 
Bautransporte zu rechnen. In der Betriebsphase kann Lärm durch die Tunnellüftung entstehen. Mit 
baulichen Massnahmen sollen die Grenzwerte eingehalten werden. 
Für die Festsetzung muss stufengerecht dargelegt werden, dass die Realisierung der Anlage ohne 
Beanspruchung von FFF nicht sinnvoll erreicht werden kann (Alternativenprüfung). 

Der Planungsperimeter Hub Schafisheim liegt im Gewässerschutzbereich Au. Es ist ein Grundwas-
servorkommen von geringer bis mittlerer Grundwassermächtigkeit betroffen. Die Grundwasser-
fliessrichtung ist von Süden nach Norden. Im Planungsperimeter befindet sich zudem ein Weiher. 
Es sind jedoch keine gemäss NHV schützenswerte Lebensräume und keine Waldflächen vorhan-
den. Im Planungsperimeter befindet sich ein belasteter Standort, von dem keine schädlichen oder 
lästigen Einwirkungen zu erwarten sind. Im Planungsperimeter liegt keine Fruchtfolgefläche (FFF). 
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Der Planungsperimeter Hub Spreitenbach liegt im Gewässerschutzbereich Au. Es sind überwie-
gend Grundwasservorkommen von mittlerer bis grosser Grundwassermächtigkeit betroffen. Der 
Grundwasserstrom fliesst von Süden nach Norden. Oberflächengewässer werden nicht tangiert. Bei 
den unversiegelten Flächen handelt es sich um Schrebergärten und Rabatten. Wald und Fruchtfol-
geflächen (FFF) werden nicht tangiert. 
Für die Festsetzung ist darzulegen, welche benachbarten öffentlichen Grundwasserfassungen po-
tentiell betroffen sind und ob und wie eine Gefährdung der Trinkwassernutzung dieser Fassungen 
voraussichtlich ausgeschlossen werden kann. Weiter ist darzulegen, ob Einbauten unter dem mittle-
ren Grundwasserspiegel notwendig sind und ob diese voraussichtlich bewilligungsfähig sind. 
Für die Festsetzung hat eine stufengerechte Abstimmung der verkehrlichen Auswirkungen zu erfol-
gen. Dazu sind die notwendigen Grundlagen zu präzisieren. 

Der Planungskorridor Suhr – Schafisheim weist am Hub Suhr eine Überdeckung von ca. 120 m 
und ca. 30 m am Hub Schafisheim auf. Die Suhre wird ebenfalls in einer Tiefe von ca. 100 m unter-
quert. Es werden keine Grundwasserschutzzonen unterquert. 

Der Planungskorridor Schafisheim – Hendschiken weist am Hub Schafisheim eine Überdeckung 
von ca. 30 m auf. Bei der Unterquerung des Aabachs in Lenzburg nimmt die Überdeckung auf ca. 
50 m zu und vermindert sich bis zum ZA/US Hendschiken wieder auf ca. 30 m. Die geplante Direkt-
verbindung der SBB Aarau – Zürich verläuft in diesem Korridor mehrheitlich parallel mit mindestens 
10 m Abstand unterhalb des CST-Tunnels. Es werden keine Grundwasserschutzzonen unterquert. 

Der Planungskorridor Hendschiken – Spreitenbach weist am ZA/US eine Überdeckung von ca. 
30 m auf. Bei der Unterquerung der Bünz beträgt die Überdeckung ca. 40 m, bevor sie bei der Un-
terquerung der SBB Direktverbindung Aarau – Zürich auf ca. 150 m zunimmt. Der Abstand zwi-
schen den beiden Röhren der Direktverbindung und dem CST Tunnel beträgt mindestens 14 m. Die 
Überdeckung bei der Unterquerung der Reuss beträgt ca. 20 m. Die Überdeckung in der Heiters-
bergkette beträgt ca. 320 m. Am Hub Spreitenbach beträgt die Überdeckung ca. 10 m. Es werden 
keine Grundwasserschutzzonen unterquert. 
Für die Festsetzung ist darzulegen, welche benachbarten öffentlichen Grundwasserfassungen po-
tentiell betroffen sind und ob und wie eine Gefährdung der Trinkwassernutzung dieser Fassungen 
voraussichtlich ausgeschlossen werden kann. Weiter ist darzulegen, ob Einbauten unter dem mittle-
ren Grundwasserspiegel notwendig sind und ob diese voraussichtlich bewilligungsfähig sind. 

 

  








